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RS OGH 1928/1/4 3Ob1181/27
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.01.1928

Norm

GVG §1

Rechtssatz

(Zum GVG 1919) Auch zur Übertragung eines Liegenschaftsanteiles bedarf es der Genehmigung der

Grundverkehrskommission, auch wenn die Übertragung an den Miteigentümer geschieht und der Erwerb des

Miteigentümers seinerzeit genehmigt wurde.

Entscheidungstexte

3 Ob 1181/27
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